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Badesaison startet am 29. Mai
Strandbad an der Kober lädt zum Verweilen ein

Am 29. Mai ist es endlich soweit, dann öffnet das Strandbad wieder täglich in der Zeit von 10:00 
bis 19:00 Uhr. Die Koberbachtalsperre ist ein Naturgewässer und bietet mit der riesigen 
Liegewiese sowohl sonnige als auch schattige Plätze für das Badevergnügen. Der helle, feine 
Sand sorgt im Strandbad für Urlaubsfeeling. Hier können die Kleinen Sandburgen bauen, 
während die Großen im Strandkorb entspannen. Diese können für 5,00 EUR gemietet werden.
Die Tageskarte für Erwachsene kostet 3,00 EUR, Kinder und Jugendliche (4-16 Jahre) zahlen 
1,90 EUR. Für Kinder unter 4 Jahre ist der Eintritt frei. Wer das Strandbad regelmäßig besucht, 
für den lohnt sich der Erwerb einer Jahreskarte, die für Erwachsene 50,00 EUR und für Kinder 
und Jugendliche 30,00 EUR kostet. 
Neu sind, innerhalb des Geländes des Strandbades, ab diesem Jahr Stellplätze für Fahrräder, 
welcher es den Besitzern ermöglicht, ihre Räder besser im Blick zu behalten. 
Bereits jetzt sollte man sich den 31. August vormerken. An diesem Samstag findet ein großes 
Fest zum 90-jährigen Jubiläum statt. Für den 1. September ist, wie bereits im letzten Jahr, ein -jährigen Jubiläum statt. Für den 1. September ist, wie bereits im letzten Jahr, ein -
Hundebadetag geplant.

Stadtverwaltung sagt „Dankeschön!“
Werdauer Frühjahrsputz durfte sich über großen Zuspruch freuen

Ein überaus positives Fazit konnten das 
Team des Werdauer BauhofsWerdauer BauhofsWerdauer Bauhof und 
Oberbürgermeister Stefan Czarnecki zum 
Frühjahrsputz 2019 ziehen. Zahlreiche 
Vereine, Schulen, Privatpersonen, 
Unternehmen, Kirchgemeinden und die
Jugendgruppe „MitBestimmer“ waren dem 
Aufruf des Stadtoberhaupts gefolgt und 
putzten im wahrsten Sinne des Wortes die 
Stadt und ihre vier schönen Ortsteile heraus. 
Egal ob das Pflegen von Grünanlagen, 
Kehren von Fußwegen und Straßen oder das 
Sammeln großer Mengen unbedacht 
weggeworfenen Mülls – jeder einzelne Helfer 
trug mit Herz und Verstand dazu bei, dass sich Einwohner und Gäste der Stadt noch wohler 
fühlen können. Dafür gebührt allen Freiwilligen ein herzliches Dankeschön!
Bleibt zu hoffen, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass dieser Zustand erhalten bleibt oder 
gar noch besser wird.

Lydia
PFLEGEDIENST

Dr.-Külz-Straße 50
08412 Werdau

Tel.: 03761  760 56-36
Fax 03761  760 56-37
email@pflegedienst-lydia.de
www.pflegedienst-lydia.de
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Verwaltungsausschuss
Beschluss vom 02.04.2019

Beschluss Nr. VA-14-061
Der Verwaltungsausschuss beschließt, die in der 
Stadtverwaltung eingegangenen Spenden gemäß den Anlagen 
anzunehmen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 13
Nein keine
Enthalten keine

Technischer Ausschuss
Beschlüsse vom 09.04.2019

Beschluss Nr. TA-14-320
Der Technische Ausschuss beschließt, dem eingereichten 
Befreiungsantrag von den Festsetzungen der 
Gestaltungssatzung für die „Stadtgutsiedlung Werdau“ 
bezüglich der Dacheindeckung mit anthrazitfarbenen 
Dachsteinen zur Dachneueindeckung des Mehrfamilienhauses 
Ringstraße 55 in Werdau entsprechend dem Befreiungsantrag, 
Az. 632.262.059.19 die Zustimmung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 11
Nein keine
Enthalten 2

Beschluss Nr. TA-14-323
Der Technische Ausschuss beschließt, dem 2. Nachtrag der 
Firma Galabau Heine, Holzstraße 43 c in 08412 Werdau, für die 
Baumaßnahme Neugestaltung der Abrissfläche der ehemaligen 
Grundschule Königswalde, Errichtung Kinderspielplatz 
einschließlich PKW-Stellplätze,  Los 001/18 – Garten- und 
Landschaftsbauarbeiten in Höhe von 10.536,44 EUR (Brutto) 
die Zustimmung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:
Ja 13
Nein keine
Enthalten keine

Haushaltssatzung
der Stadt Werdau für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der 
jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 
28. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der ordentlichen 

Erträge
34.599.250 EUR

- Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen auf

34.884.400 EUR

- Saldo aus den ordentlichen Erträgen 
und Aufwendungen (ordentliches 
Ergebnis) auf

-285.150 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge auf

0 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf

0 EUR

- Saldo aus den außerordentlichen 
Erträgen und Aufwendungen 
(Sonderergebnis) auf

0 EUR

- Gesamtergebnis auf -285.150 EUR

- Betrag der veranschlagten 
Abdeckung von Fehlbeträgen des 
ordentlichen Ergebnisses aus 
Vorjahren auf

0 EUR

- Betrag der veranschlagten 
Abdeckung von Fehlbeträgen des 
Sonderergebnisses aus Vorjahren 
auf

0 EUR

- Betrag der Verrechnung eines 
Fehlbetrages im ordentlichen 
Ergebnisses mit dem Basiskapital 
gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 
SächsGemO auf

980.400 EUR

- Betrag der Verrechnung eines 
Fehlbetrages im Sonderergebnis mit 
dem Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 
Satz 3 SächsGemO auf

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf 695.250 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit auf
31.606.500 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf

30.947.250 EUR

- Zahlungsmittelüberschuss oder –
bedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  als Saldo der 
Gesamtbeträge der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

659.250 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf

6.275.900 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf

8.748.050 EUR

- Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf

-2.472.150 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder 
–fehlbetrag als Saldo aus dem 
Zahlungsmittelüberschuss oder –
fehlbetrag aus laufender 
Verwaltungstätigkeit und dem Saldo 
der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf

-1.812.900 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf

500.000 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf

709.850 EUR

- Saldo der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf

-209.850 EUR

- Veränderung des Bestandes an 
Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf

-2.015.150 EUR

festgesetzt.

Bekanntmachungen  
der Stadtverwaltung Werdau 
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§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
500.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen 
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
darf, wird auf 6.150.000 EUR festgesetzt.

§ 5
Die Hebesätze der Stadt Werdau und aller Ortsteile werden wie 
folgt festgesetzt:

- für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) auf 310 v. H.

- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 520 v. H.
- Gewerbesteuer auf 405 v. H.

Werdau, 9. Mai 2019

Stefan Czarnecki
Oberbürgermeister

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Stadt Werdau 
einschließlich Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 
2019 wurde mit Bescheid vom 11. April 2019 vom Landratsamt 
Zwickau als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde unter 
Auflagenerteilung bestätigt und genehmigt.
Der Stadtrat der Stadt Werdau ist in seiner Sitzung am 25. April 
2019 der Genehmigungsverfügung des Landkreises Zwickau 
zur Haushaltssatzung der Stadt Werdau für das Haushaltsjahr 
2019 mittels Beschluss beigetreten.

Hinweis:
§ 4 Abs. 4 SächsGemO
(4) Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind 
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung 
auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Gemäß § 76 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO liegt mit der 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 der 
Haushaltsplan in der Zeit vom 9. Mai bis 17. Mai 2019 im 
Rathaus, Zimmer 2, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann 
während der Sprechzeiten aus.

Wahlbekanntmachung 
der Stadt Werdau

1. Am Sonntag, den 26. Mai 2019 finden gleichzeitig und in 
denselben Wahlräumen 

 die Wahl zum Europäischen Parlament (Europawahl),
 die Oberbürgermeisterwahl,
 die Stadtratswahl
 die Kreistagswahl
 die Ortschaftsratswahlen der Ortschaften Königswalde, 

Langenhessen, Leubnitz und Steinpleis

statt.

Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Der Termin eines etwaigen zweiten Wahlgangs bezüglich der 
Oberbürgermeisterwahl ist der 16. Juni 2019. 

2. Die Stadt Werdau ist in 14 allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt. Die zugeordneten Straßen sind in der Anlage 
dargestellt.

Nr. desNr. des
WahlWahl-
bezirksbezirks

Wahlraum und AnschriftWahlraum und Anschrift

1 Wohnanlage „Sidonienhof“ – Speisesaal
Plauensche Straße 60
08412 Werdau

2 Gymnasium „Alexander v. Humboldt“ - Turnhalle 
Alexander-von-Humboldt-Straße 2 – 4
08412 Werdau

3 Altersgerechter Wohnblock – Klubraum
Alexander-Lincke-Straße 1
08412 Werdau

4 Landratsamt - Verwaltungszentrum, Beratungsraum 4
Königswalder Straße 18
08412 Werdau

5 Diesterwegschule – Turnhalle
Holzstraße 23
08412 Werdau

6 Stadtverwaltung – Haus 2, Beratungsraum Zi. 2.01
Markt 10
08412 Werdau

7 Stadthalle Pleißental – Bistro
Crimmitschauer Straße 7
08412 Werdau

8 Umweltschule – Turnhalle
Straße der Jugend 21
08412 Werdau

9 Mehrzweckhalle
OT Königswalde, Hartmannsdorfer Straße 2
08412 Werdau

10 Feuerwehrgerätehaus – Fahrzeughalle
OT Steinpleis, Hauptstraße 72 a
08412 Werdau

11 Ev.-luth. Kirche – Gemeindezentrum
OT Steinpleis, Kirchgasse 7
08412 Werdau

12 Koberbachzentrum – Mehrzweckraum
OT Langenhessen, Seelingstädter Straße 7
08412 Werdau

13 Kita „Wirbelwind“ – Speiseraum
OT Leubnitz, Schulstraße 4b
08412 Werdau

14 Kita „Wirbelwind“ – Mehrzweckraum
OT Leubnitz, Schulstraße 4b
08412 Werdau
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Die o. g. Wahlräume sind barrierefrei zugänglich.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit bis zum 5. Mai 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte wählen kann.

Zudem wurden 3 Briefwahlvorstände gebildet. Diese treten zur 
Durchführung der Zulassungsprüfung und anschließenden 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr an 
nachfolgend genannten Orten zusammen.

Anschrift BriefwahlvorstandAnschrift Briefwahlvorstand

BW 1 Briefwahlvorstand 1, Rathaus, Ratssaal
Markt 10 – 18, 08412 Werdau

BW 2 Briefwahlvorstand 2 , Rathaus, Zimmer 25
Markt 10 – 18, 08412 Werdau

BW 3 Briefwahlvorstand 3, Stadtverwaltung, 
Haus 3, 1. OG, Raum 4
Burgstraße 11, 08412 Werdau

3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die folgende 
Farben haben:

 Europawahl weißlich
 Oberbürgermeisterwahl: flieder
 Stadtratswahl citron
 Kreistagswahl rosa
 Ortschaftsratswahlen

Königswalde hellgrün
Langenhessen chamois
Leubnitz hellblau
Steinpleis ocker

Der Stimmzettel für einen möglichen zweiten Wahlgang zur 
Wahl des Oberbürgermeisters ist weiß.

Die Stimmzettel werden im Wahlraum bereitgehalten. Jeder 
Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel für 
die Wahl/en ausgehändigt, für die er wahlberechtigt ist. 

4. Jeder Wähler hat bei der Wahl zum Europäischen 
Parlament eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung 

bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie 

 jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und 

 rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem 
rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Wahlvorschlag sie gelten soll.

5. Jeder Wähler hat bei der Stadtratswahl, Kreistagswahl und 
Ortschaftsratswahl jeweils drei Stimmen.

Die Stimmzettel enthalten:
 unter fortlaufender Nummer die für den Wahlkreis / des 

Wahlgebietes zugelassenen Wahlvorschläge unter 
Angabe ihrer Bezeichnung und in der gemäß § 19 Abs. 5 
und 6 KomWO bestimmten Reihenfolge;

 die Familiennamen, Vornamen und Beruf oder Stand 
ihrer Bewerber in der zugelassenen Reihenfolge. Auf 
den Stimmzetteln für die Kreistagswahl erfolgt zusätzlich 
die Angabe der Postleitzahl und des Wohnortes 

entsprechend der nach § 20 Absatz 2 KomWO 
bekanntgemachten Anschrift.

Es können nur Bewerber gewählt werden, deren Namen im 
Stimmzettel aufgeführt sind.

 Der Wahlberechtigte kann seine Stimme Bewerbern aus 
verschiedenen Wahlvorschlägen geben (Panaschieren) 
oder einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben 
(Kumulieren).

 Der Wahlberechtigte gibt seine Stimmen in der Weise 
ab, dass er auf dem Stimmzettel den oder die Bewerber, 
dem oder denen er seine Stimme(n) geben will, durch 
Ankreuzen oder auf andere eindeutige Weise 
kennzeichnet.

6. Jeder Wähler hat bei der Oberbürgermeisterwahl eine 
Stimme. 

Der Stimmzettel enthält die Familiennamen, Vornamen, Beruf 
oder Stand und die Angabe der Postleitzahl und des Wohnortes 
entsprechend der nach § 20 Absatz 2 KomWO 
bekanntgemachte Anschrift der Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge in der nach § 19 Abs. 7 KomWO festgestellten 
Reihenfolge.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem 
Stimmzettel einen der im Stimmzettel aufgeführten Bewerber 
durch Ankreuzen oder auf eine andere eindeutige Weise 
kennzeichnet.

7. Jeder Wähler kann – außer er besitzt einen Wahlschein –
nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Zur Wahl sind die 
Wahlbenachrichtigung sowie ein amtlicher Personalausweis 
oder Reisepass, bei ausländischen Unionsbürgern ein 
gültiger Identitätsausweis oder Reisepass, mitzubringen. 

Bei der Oberbürgermeisterwahl wird die 
Wahlbenachrichtigung wegen eines etwaigen zweiten 
Wahlgangs nicht abgegeben.

Der Stimmzettel / die Stimmzettel muss/müssen vom Wähler 
in einer Wahlkabine des Wahlraumes gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. Das Fotografieren und Filmen in der 
Wahlkabine ist verboten.

8. Wer einen Wahlschein hat, kann durch persönliche 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des für ihn 
zuständigen Wahlgebietes in der Stadt Werdau oder durch 
Briefwahl wählen. Gilt der Wahlschein für mehrere 
gleichzeitig durchzuführende Kommunalwahlen kann die 
persönliche Stimmabgabe nur in einem Wahlbezirk des 
jeweils kleinsten Wahlgebiets/Wahlkreises erfolgen.

Für die Europawahl gilt:
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 

Kreises oder 
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

9. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt 
Werdau – für jede Wahl gesondert, für die er wahlberechtigt 
ist – einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seine Wahlbriefe mit 
dem/den Stimmzettel/n (in verschlossenen 
Stimmzettelumschlägen) und den unterschriebenen 
Wahlscheinen so rechtzeitig den auf den 
Wahlbriefumschlägen angegebenen Stellen übersenden, 
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dass sie dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr 
eingehen. Die Wahlbriefe können auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

10. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Bei der Europawahl gilt dies auch 
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union zum Europäischen 
Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der nicht 
schreiben oder lesen kann oder durch körperliche 
Gebrechen gehindert ist, seine Stimme allein abzugeben, 
kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
StGB).

11. Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

Werdau, den 23.04.2019

Czarnecki
Oberbürgermeister 

Anlage zur Wahlbekanntmachung 

Wahlbezirk 1: 
Annenstr., Bahnhofstr., Charlottenstr., Dr.-Külz-Str., Dürerstr., 
Eichlerstr., Greizer Str. 8, 10a, 12, 12a, 13, 15, 17, 20, 21, 28, 
41, 42, 43, 45, 47, 49, 49a, Karlstr., Katharinenstr., Leubnitzer 
Bahnhofstr. 28 bis 34, Ottostr., Otto-Türpe-Str., Plauensche Str., 
Rathenaustr., Sidonienstr., Südstr., Tetznerstr., Untere Holzstr. 

Wahlbezirk 2: 
Alexander-v.-Humboldt-Str., Am Richard-Wagner-Park, August-
Bebel-Str., Braustr., Freiherr-vom-Stein-Str., Fröbelstr., 
Grundstr., Hohe Str., Kranzbergstr., Lessingstr., Pestalozzistr., 
Ziegelstr.

Wahlbezirk 3: 
Alexander-Lincke-Str., Am Steinpöhlwald, Am Walde, 
Beethovenstr., Birkenweg, Dr.-Leberecht-Schulze-Str., 
Forstweg, Heimweg, Jägerweg, Kempener Str., Mendelssohn-
Bartholdy-Weg, Otto-Stichart-Str., Röthenbacher Straße, 
Sonnenstr., Sorge 2 bis 51, 63, 63a, 63b, 63c, 65, Str. zur 
Friedenssiedlung

Wahlbezirk 4: 
Am Zwickauer Marktsteig, Bertolt-Brecht-Str., Ernst-Busch-Str., 
Feldweg, Flurweg, Hanns-Eisler-Str., Steinpöhlstr., Zwickauer 
Str.

Wahlbezirk 5:
Ahornweg, Am Torbogen, Am Wiesengrund, An den Teichen, 
An der Sportschule, Bärenwinkel, Breite Str., Buchenweg, 
Dachsweg, Damaschkeweg, Diesterwegstr., Eichenweg, 
Eschenweg, Gartenweg, Grüner Weg, Holzstr. 1 bis 121, 
Jugendheimweg, Kantstr., Karl-Liebknecht-Str., Käthe-Kollwitz-
Str., Kiefernberg, Querweg, Ringstr., Rosa-Luxemburg-Str., 
Stadtgutstr., Stiefelknechtstr., Straße zum Westbahnhof, 
Waldweg, Zeppelinstr. 

Wahlbezirk 6: 

Am Berg, Bauhofstr., Bergkellerweg, Brühl, Brunnenstr., 
Burgstr., Dr.-Breitscheid-Platz, Ernst-Toller-Str., 
Gedächtnisplatz, Gerhard-Weck-Str., Gneisenaustr., 
Gutenbergstr., Heinrich-Zille-Str., Hospitalstr., Johannisplatz, 
Johannisstr., Kirchplatz, Kleine Webergasse, Königswalder Str., 
Leipziger Str., Marienstr., Markt, Neugasse, Oststr., Poststr., 
Querstr., Rahmenberg, Ronneburger Str., Sankt-Florian-Straße, 
Scheunenstr., Schloßstr., Theodor-Körner-Str., Uferstr., 
Weberstr., Zum Sternplatz

Wahlbezirk 7:
Bauvereinstr., Crimmitschauer Str. 1 bis 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, Flemmingstr., Gabelsbergerstr., Grünanger, Hermannstr., 
Joseph-Haydn-Str., Lindenstr., Martin-Hoop-Str., Mittelstr., 
Mühlenstr., Mühlgraben, Nordbahnhofstr., Nordstr., 
Pleißenbergsiedlung, Robert-Schumann-Str., Steinbachstr., 
Straße der Selbsthilfe, Turnhallenstr.

Wahlbezirk 8:
Am Stadtpark, Brüderstr., Erich-Mühsam-Str., Erich-Weinert-
Str., Heimland, Heinrich-Heine-Str., Johann-Gottfried-Herder-
Weg, Kleine Brüderstr., Kleine Parkstr., Ludwig-Jahn-Str., 
Mozartweg, Richardstr., Sandgasse, Steinpleiser Weg, Straße 
der Jugend

Wahlbezirk 9:
Am Gartensteig, An den Linden, Bachstr., Brückenstr., 
Feldwiesenweg, Hartmannsdorfer Str., Kirchbergstr., 
Kirchstraße, Königsstraße, Kurzer Weg, Langenhessener Str., 
Obere Tannenstr., Sorge, Untere Tannenstr., Waldstr.

Wahlbezirk 10: 
Albert-Krapp-Str., Alter Schulweg, Am Bach, Berggasse, 
Feldgasse, Friedhofstr., Gartenstr., Goethestr., Hauptstr. 30, 32, 
34, 34a, 34b, 36, 38, 40, 42, 44, 44a, 44b, 46 bis 108, 
Kirchgasse, Kleine Straße, Kohlenstr., Mühlweg, Salatberg, 
Schillerstr., Steinwiesenweg, Stiftstr., Thanhofer Str., 
Vorhäuser, Weißenbrunn, Wiesenstr. 

Wahlbezirk 11:
Am Schloß, An der Brauerei, Freistr., Hauptstr. 1 bis 29, 31, 35, 
37, 39, 43, 43a, 43b, 45, Körnerstr., Kurve, Parkweg, 
Randsiedlung, Ruppertsgrüner Str., Schloßweg, Sorge 52, 54, 
56, 56a, 58, 60, 62, 64, 66, 68, Zum Steinpleiser Bahnhof

Wahlbezirk 12: 
Am Schulberg, Am Sonnenhang, Bärmühlenweg, Brückenweg, 
Crimmitschauer Str. 50, 52, 58, 62 bis 346, Dorfstr., Fabrikweg, 
Feldstr., Hainstraße, Kirchschulstr., Kleinbernsdorfer Str., 
Meiselsgrund, Mittelweg, Mühlenweg, Oberer Anger, 
Pestalozziweg, Schneemühlenweg, Seelingstädter Straße, 
Südweg, Unterer Anger, Wehrplatz, Weststr.

Wahlbezirk 13: 
Am Jahnplatz, Am Park, Arbeiterweg, Bauernweg, Bergstr., 
Eisenbahnerweg, Greizer Str. 2, 3, 4, 4a, 5, 46a, 46b, 48, 48a, 
48b, 50 bis111, Grenzweg, Karl-Marx-Str., Körnerplatz, Kurze 
Str., Leubnitzer Bahnhofstr. 1 bis 22, Leubnitzer Hauptstraße, 
Neudeck, Parkstr., Rathausstr., Reichenbacher Str., Schulstr., 
Südstr., Torweg, Wiesenweg

Wahlbezirk 14: 
Am Eichberg, Am Rehwechsel, Am Rohrteich, Amselweg, An 
der Feuerwehr, Bauernsteig, Binsenweg, Dreiflügel, Erlenweg, 
Fichtenweg, Forststr., Friedensstr., Friedrich-Engels-Str., 
Fuchsweg, Heckenweg, Heideweg, Holzstr., Kolonie, 
Langenbernsdorfer Str., Lärchenweg, Leubnitzer Schillerstraße, 
Leubnitzer Waldstraße, Perlquellenweg, Siedlerstiege, 
Siedlung, Sperlingsweg, Str. der Freundschaft, Talweg, 
Taubenweg, Teichstr., Trünziger Str., Ulmenweg, 
Waldsiedlungsstr., Wasserwerk, Weidmannsruh, Wettinerplatz, 
Wettinerstr., Wurzelweg, Zur Kolonie 
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Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung
S289 Verlegung Neukirchen

Bekanntmachung und Ladung
Die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere die Eigentümer und 
Erbbauberechtigten von Grundstücken im Verfahrensgebiet der 
Unternehmensflurbereinigung S289 Verlegung Neukirchen bzw. 
deren gesetzliche Vertreter und Bevollmächtigte werden hiermit 
zu einer öffentlichen Teilnehmerversammlung geladen.

Versammlungsort: ehemaliger Gasthof 
„Weißer Schwan“
Hauptstraße 74, 08451Crimmitschau 
OT Langenreinsdorf

Versammlungszeit: Dienstag, den 21.05.2019 
um 18.00 Uhr

Tagesordnung:
1. Stand des Flurbereinigungsverfahrens 
2. Erläuterung des Wege- und Gewässerplanes nach § 

41 FlurbG
3. Ausblick auf die nächsten Verfahrensschritte
4. Allgemeine Aussprache

Glauchau, den 04.04.2019
gez. Leberecht, Vorstandsvorsitzende

Bekanntmachung der 

Bodenrichtwerte im 
Landkreis Zwickau

zum Stichtag 31.12.2018

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Zwickau hat gemäß § 196 Abs. 1 des Baugesetzbuches und § 
11 Abs. 1 und 2 der Sächsischen Gutachterausschuss-
verordnung für das Gebiet des Landkreises Zwickau die 
Bodenrichtwerte zum Stichtag 31. Dezember 2018 abgeleitet 
und beschlossen.

Die Bodenrichtwerte wurden zur Veröffentlichung im Internet an 
den Staatsbetrieb für Geoinformation und Vermessung Sachsen 
(GeoSN) übergeben und sind ab Mai 2019 unter dem Link: 
http://www.boris.sachsen.de einsehbar. 
Weiterhin besteht für jedermann die Möglichkeit, bei der 
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Amt für 
Ländliche Entwicklung und Vermessung, Stauffenbergstraße 2, 
08066 Zwickau, während der Öffnungszeiten

dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr
und 13:00 bis 18:00 Uhr

sowie
donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr

und 13:00 bis 15:00 Uhr

die Bodenrichtwertkarte einzusehen und Auskünfte über deren 
Inhalt zu verlangen. Die Einsichtnahme in der Geschäftsstelle 
sowie telefonische Auskünfte sind gebührenfrei, schriftliche 
Auskünfte (Mail, Fax oder auf dem Postweg) können gegen 
Gebühr angefordert werden.

Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist erreichbar:
Telefon: 0375 4402 2577-0 bis -6
Fax: 0375 4402 2577-9
E-Mail: gaa@landkreis-zwickau.de

Bekanntmachung  
Landkreis Zwickau 

des Statistischen Landesamtes 
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Bemerkungen

Werdau

9540 Werdau GWG G         25,00 €         26,00 € 

9545 Werdau Innenstadt M III g 1,0         38,00 €         37,00 € 

9550 Werdau / Nordstadt M II o 600         23,00 €         23,00 € 

9555 Werdau / Ronneburger Straße, 
Pleißenbergsiedlung, Rahmenberg M II o 500         36,00 €         40,00 € 

9560 Werdau SAN Südliche 
Innenstadt M III g 1,0         40,00 €         44,00 € 

9561 Werdau SAN "Am Brühl" M III g 1,8         60,00 €         65,00 € 

9562 Werdau Uferstraße SAN "Am 
Brühl" G         27,00 €         30,00 € 

9563 Werdau / Innenstadt  SAN " 
Am Brühl" M III g 1,0         40,00 €         44,00 € 

9564 Werdau / Nord M II o 600,0         25,00 €         30,00 € 

9570 Werdau / Sorge M II o 600         40,00 €         45,00 € 

9571 Werdau / Mozartweg, Straße der 
Jugend W II o 600         45,00 €         50,00 € 

9572 Werdau / B.-Brecht-Str., 
Pestalozzistr.  Wohnblocksiedlung W IV o 1,0         42,00 €         45,00 € 

9573 Werdau / A.-Lincke-Str. Plattenbau W VI o 1,0         39,00 €         40,00 € 

9574 Werdau / Dr.-Leberecht-Schulze-
Straße W II o 700         65,00 €         85,00 € 

9575 Werdau GWG Sorge G         17,00 €         18,00 € 

9580 Werdau / Friedenssiedlung W II o 500         48,00 €         48,00 € 

9585 Werdau / Königswalder Straße M II o 600         45,00 €         48,00 € 

9590 Werdau / Südstadt M II o 600         27,00 €         25,00 € 

9595 Werdau / Weststadt W II o 600         50,00 €         55,00 € 

9596 Werdau / Stadtgutweg, Holzstr. 
Altneubau W IV o 0,7         50,00 €         43,00 € 

9597 Werdau / An den Teichen W II o 700         55,00 €         60,00 € 

9600 Werdau / Kempener Straße W II o 500         50,00 €         55,00 € 

9605 Werdau / Am Steinpöhlwald W II o 600         50,00 €         55,00 € 

9610 Werdau / Steinpleiser Weg W II o 400         48,00 €         55,00 € 

9615 Werdau / Randbeb. 
Friedenssiedlung W II o 600         48,00 €         55,00 € 

9620 Werdau / Waldsiedlung an der 
Holzstraße, W II o 900         44,00 €         50,00 € 

9625 Königswalde M II o 600         38,00 €         55,00 € 

9626 Königswalde / Waldstraße, An den 
Linden W II o 600         40,00 €         45,00 € 

9627 ASB Königswalde ASB II o 1000         32,00 €         35,00 € 

BRW-Zone
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BemerkungenBRW-Zone

9630 Königswalde / Kirchbergsiedlung W II o 500         55,00 €         65,00 € 

9631 Königswalde / Neubau Kirchstraße W II o 500         55,00 €         65,00 € 

9635 Steinpleis M II o 600         23,00 €         22,00 € 

9636 Steinpleis GWG G         17,00 €         18,00 € 

9637 ASB Steinpleis ASB II o 1000         20,00 €         22,00 € 

9638 Steinpleis / Thanhofer-, Schiller-, 
Goethestraße W II o 600         29,00 €         36,00 € 

9640 Steinpleis / An der Brauerei W II o 400         60,00 €         75,00 € 

9641 Steinpleis / Randsiedlung W II o 800         30,00 €         36,00 € 

9645 Steinpleis / Weißenbrunn -Ost W II o 500         60,00 €         65,00 € 

9650 Steinpleis / Weißenbrunn - West W II o 600         55,00 €         60,00 € 

9655 Langenhessen M II o 600         29,00 €         31,00 € 

9660 Langenhessen / Sonnenhang W II o 300         47,00 €         50,00 € 

9661 Langenhessen GWG G         18,00 €         19,00 € 

9665 Leubnitz M II o 600         28,00 €         33,00 € 

9666 Leubnitz / Gewerbe (IFA) G         13,00 €         14,00 € 

9667 Leubnitz / SAN Bergstraße M II o 600         27,00 €         30,00 € 

9668 Leubnitz / Eisenbahnersiedlulng, Leubnitz / Eisenbahnersiedlulng, Leubnitz /
Schulstr., W II o 600         30,00 €         40,00 € 

9669 Leubnitz / Am Eichberg    Leubnitz / Am Eichberg    Leubnitz / Werdau 
/ Waldstraße W II o 600         26,00 €         28,00 € 

9670 Leubnitz / Bauernweg W II o 300         40,00 €         44,00 € 

9671 Leubnitz / Straße der Freundschaft9671 Leubnitz / Straße der Freundschaft9671 Leubnitz / W II o 700         45,00 €         50,00 € 

9675 Leubnitz / Am Park W II o 0,6         50,00 €         55,00 € 

9680 Leubnitz / Forst W II o 1000         47,00 €         60,00 € 

9685 Leubnitz / Waldsiedlung W II o 700         40,00 €         45,00 € 

8113 Garten Werdau FGA          10,00 €8,50 €         10,00 €8,50 €         10,00 €                10,00 €

9948 Agrar Werdau LW 1,01 €         1,20 €         

9949 Agrar Königswalde LW 1,01 €         1,25 €         

9950 Agrar Steinpleis LW 1,01 €         1,05 €         

9951 Agrar Langenhessen LW 1,01 €         1,40 €         

9952 Agrar Leubnitz LW 1,01 €         1,20 €         

8015 Werdauer Wald F 0,22 €         0,25 €         Bodenwert ohne Aufwuchs

8016 Wald Werdau (einzeln) F 0,21 €         0,24 €         Bodenwert ohne Aufwuchs
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Biotonnenreinigung
Eine saubere Sache

In die Biotonne gehören organische, oft noch feuchte Abfälle. 
Damit diese trotzdem kein Eigenleben entwickelt, hilft reinigen 
am besten. 
Da ab 2019 zwei Biotonnenreinigungen im Jahr durchgeführt 
werden, beginnt die erste in diesem Jahr bereits nach Ostern. 
Seit dem 23. April 2019 werden die durch den Landkreis 
Zwickau aufgestellten Biotonnen erst entleert und 
anschließend mit einem Spezialfahrzeug gewaschen. Die 
Kosten der Reinigung sind in der Leistungsgebühr Bioabfall 
enthalten, sodass keine zusätzliche Gebühr erhoben wird. 
Die Entleerung der Biotonne ist mindestens zwei Werktage vor 
der im Reinigungszeitraum stattfindenden Entleerung 
anzumelden. Dies ist telefonisch unter 0375 4402-26600 
möglich. 
Die Anmeldung erfolgt immer zum regulären 
Entsorgungstermin. Am Entleerungstag ist die Tonne bis 07:00 
Uhr bereitzustellen und anschließend bis nach dem Waschgang 
stehen zu lassen. Dieser erfolgt in der Regel am nächsten Tag. 
In Ausnahmefällen verschiebt sie sich um bis zu einer Woche.

Termine:

Ort Termin
Werdau Stadtgebiet (ohne GWG) Donnerstag, 3. Mai 2019
Werdau Stadtgebiet (nur GWG) Donnerstag, 9. Mai 2019
Werdau OT Königswalde und 
Langenhessen

Mittwoch, 8. Mai.2019

Werdau OT Leubnitz Donnerstag, 9. Mai.2019
Werdau OT Steinpleis Freitag, 10. Mai 2019

Das Schadstoffmobil auf 
Frühjahrstour

Hinweise sind zu beachten

Ob Nagellack oder Sekundenkleber, Felgenreiniger oder 
Düngemittel – Putzschränke, Garagen und Gartenhäuschen 
sind wahre Chemiebunker. 
Um nach dem Frühjahrsputz eine vergleichsweise 
haushaltsnahe Abholung von Schadstoffen anzubieten, ist das 
Schadstoffmobil nach Ostern im Landkreises Zwickau 
unterwegs. Jeder Einwohner kann dort bis zu zehn Kilogramm 
haushaltsüblicher Chemikalien abgeben.

Hinweise:
- Die Annahme erfolgt kostenfrei, da die Entsorgungskosten 

in der Sockelgebühr enthalten sind. 
- Auch Gewerbe dürfen geringe Mengen haushaltsüblicher

Schadstoffe anliefern.
- Stoffe bitte nicht mischen und dem Personal am 

Schadstoffmobil persönlich im Originalbehälter abgeben.

Von der Annahme ausgeschlossen sind:
- Innenwandfarbe (ausgetrocknet): Restabfall
- Speiseöl (gebunden z. B. mit Sägespänen): Restabfall
- leere Behälter: Gelbe Tonne
- Bauabfälle (auch wenn sie schadstoffbelastet sind): 

zugelassene Entsorgungsfachbetriebe
- Energiesparlampen und Batterien/Akkus: Elektro(nik)-

Altgeräteentsorgung/Handel
- Explosivstoffe und Gasflaschen: zugelassene 

Entsorgungsfachbetriebe

Im Entsorgungsgebiet Chemnitzer Land  werden zusätzlich 
Elektro(nik)-Altgeräte sowie Energiesparlampen, 
Entladungslampen und Leuchtstoffröhren im Rahmen der 
mobilen Schadstoffsammlung kostenfrei angenommen. Die 
Abgabe darf nur direkt beim Personal erfolgen.

Zusätzlich steht das Schadstoffmobil immer am zweiten 
Samstag im Monat von 09:00 bis 12:00 Uhr auf dem Platz der 
Völkerfreundschaft in Zwickau. 
Der nächste Termin dafür ist der 11. Mai 2019. Da zum Termin 
im Mai der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau aufgrund 
des Ballonanglühens nicht genutzt werden kann, wird das 
Schadstoffmobil auf eine der umliegenden Straßen ausweichen.
Hierzu informiert das Amt für Abfallwirtschaft kurzfristig auf 
seiner Internetseite unter www.landkreis-zwickau.de/abfall. 

Ort/Ortsteil Adresse (Bezeichnung) Termin

Werdau
Richardstraße gegenüber 
HNr. 3 (Platz der Solidarität)

20. Mai.2019, 
17:00 – 18:00

Werdau
Turnhallenstraße nach HNr. 
1/Bauhofstraße (Parkplatz)

21. Mai 2019, 
15:45 – 16:45

Werdau
Zwickauer Straße neben 
HNr. 51 (Parkplatz Sorge)

21. Mai 2019, 
10:30 – 11:30

Werdau (Ost)
Heinrich-Heine-
Str./Brüderstr.(Bushaltest.)

21. Mai 2019, 
12:00 – 13:00

Werdau (West)
An den Teichen 12 (Park-
platz Ernst-Grube-Stadion)

21. Mai 2019, 
09:00 – 10:00

Werdau/OT 
Königswalde

Hartmannsdorfer Straße 13 
(ehemals Gemeindeamt)

21. Mai 2019, 
17:15 – 18:00

Werdau/OT 
Langenhessen

Kirchschulstraße bei HNr. 3 
(Kirchschulplatz)

21. Mai.2019, 
14:15 – 15:15

Werdau/OT 
Leubnitz

Friedrich-Engels-Straße 
HNr. 1 bis 3

20. Mai 2019, 
15:30 – 16:30

Werdau/OT 
Steinpleis Hauptstraße 72 A (Anger)

20. Mai 2019, 
14:00 – 15:00

Abfälle frühestens am Tag vor 
der Abholung bereitstellen

Regelung gilt auch für Sperrmüll, 
Elektro(nik)-Altgeräte und Schrott

Sperrige Abfälle dürfen genauso wie Elektro(nik)-Altgeräte und 
Schrott frühestens am Tag vor dem Abholtermin bereitgestellt 
werden. Werden sie eher an den Straßenrand gebracht, handelt 
es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem 
empfindlichen Bußgeld geahndet werden kann. 
Wird eine Abholung von Abfällen wie Sperrmüll oder 
Elektro(nik)-Altgeräten beantragt, beträgt die Wartezeit zum 
Entsorgungstermin bis zu einem Monat. Der Abholtag wird dem 
Antragsteller schriftlich - per E-Mail oder Post - mitgeteilt. Die 
Abfälle dürfen dann am Vortag herausgestellt werden. 
Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Bei schlechten 
Witterungsbedingungen, wie Sturm können herumfliegende 
Teile Personen oder Eigentum beschädigen. Polstermöbel 
saugen sich bei Regen so stark mit Wasser voll, dass sie vom 
Entsorgungspersonal kaum noch ins Fahrzeug verladen werden 
können. Außerdem ist bei zu früher Bereitstellung das Risiko 
größer, dass sich die Abfälle „vermehren“ oder defekte 
Elektro(nik)-Altgeräte „verschwinden“. Eine ordnungsgemäße 
und schadlose Entsorgung ist dann nicht mehr gewährleistet. 
Aus eben diesen Gründen sollten auch Abfalltonnen frühestens 
am Vorabend des Entleerungstages herausgestellt werden.

Endspurt bei der Förderung 
ländlicher Räume beginnt

LEADER-Region Zwickauer Land
startet Ende April nächsten Aufruf

Am 4. April 2019 bestätigte das Sächsische Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft die überarbeitete Förderstrategie 

Information der LEADER-Region 
Zwickauer Land 
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der LEADER-Region Zwickauer Land, die daraufhin am 29. April 
2019 ihren ersten Förderaufruf des Jahres startet.
Fünf Millionen Euro, europäischen und sächsischen Ursprungs, 
stellt die Region für solche Vorhaben zur Verfügung, die am 
besten die Zielstellung der Region unterstützen und damit ein 
Stück der Zukunftsregion Zwickau formen.
Gefragt sind darum qualifizierte Vorhaben in allen vier 
Handlungsfeldern:

 Wirtschaft, Bildung und Entwicklung,
 Freizeit, Natur und Tourismus,
 Ortsentwicklung, Infrastruktur und Soziales sowie
 Prozessbegleitung, Identität und Kooperation.

Einreichfrist ist der 3. Juni 2019, 15:30 Uhr.

Damit startet die Region nach der Zwischenevaluierung wieder 
mit der Vergabe von Fördermitteln. Das Zwickauer Land nutzte 
diese Förderpause intensiv, um bspw. seine Fördermaßnahmen 
zu schärfen. So sollen touristisch genutzte Wege zukünftig 
ausdrücklich auch durch begleitende Infrastruktur, etwa 
Rastplätze, E-Bike-Ladestationen oder Servicestationen 
aufgewertet werden.  
Auch für den Abbruch alter Bausubstanz steht ein Förderbudget 
bereit, allerdings nur für Antragstellende, die die Abbruchfläche 
anschließend für den Zeitraum von mindestens fünf Jahren 
renaturieren oder landwirtschaftlich nutzen.
Zur Stärkung regionaler Identität nimmt die Region ergänzend 
die Förderung von Heimat und Brauchtum in den Blick und 
widmet sich mit der Fördermaßnahme "Digitale Dörfer" einem 
unverzichtbaren Thema. Die LEADER-Region möchte hier 
Vorhaben anteilig finanzieren, die die digitale Kompetenz 
ausbauen oder durch die Entwicklung oder Anwendung digitaler 
Services die Lebensqualität erhöhen und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stärken.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen verkürzt die Region ihre 
Aufruffristen, als den Zeitraum, in dem Förderanträge 
abgegeben werden können, von acht auf fünf Wochen. Auch die 
Frist zur Einreichung der Anträge bei der Bewilligungsbehörde 
reduziert sich auf acht Wochen ab Sitzung des 
Entscheidungsgremiums.
Dafür stehen allen Interessierten die Antragsunterlagen der 
LEADER-Region zukünftig dauerhaft auf der Homepage zur 
Verfügung, ebenso wie Vorlagen, beispielsweise für die 
zahlreiche Selbsterklärungen.
Zusätzlich reduzierte die Region den Umfang und änderte 
teilweise auch die Inhalte ihrer Auswahlkriterien.

Der Trägerverein der LEADER-Region, der Zukunftsregion 
Zwickau e.V. begrüßte zudem vier neue Akteure und zählt nun 
50 Mitglieder.
Der wichtigen Zielgruppe der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sendet die Region mit der Herabsetzung des 
Mindestalters für Vereinsmitglieder von18 auf 16 Jahren das 
wichtige Signal, im Verein willkommen zu sein.

Alle Informationen unter: www.zukunftsregion-zwickau.eu

 

„Doktor Wald“
Die Jahresarten 2019 - Vorstellung, Wirkungen, 

Verarbeitung und Verkostung

Termin: Donnerstag, 23. Mai von 16:30 Uhr bis ca. 19 Uhr

Johanniskraut, Weißdorn und Co: Die Jahresarten 2019 werden 
vorgestellt, wie man sie erkennt und unterscheidet. Welche 
wohltuenden Wirkungen der Pflanzen können wir für uns 

nutzen? Als Höhepunkt bereiten wir gemeinsam ein leckeres 
„Kräutermenü“ zu. Treffpunkt für beide Veranstaltungen:

Walderlebnisgarten Eich
in 08233 Treuen/ OT Eich, Treuener Straße

Um Anmeldung wird gebeten: Forstbezirk Plauen: (0 37 41) 
104800 oder 104811 E-Mail: Ines.Bimberg@smul.sachsen.de
 

Ausstellung Museum

Veranstaltungen im Pleißental 
Dienstag, 21. Mai 2019 - Kindertanzbühne
Einlass: 16:00 Uhr - Beginn: 16:30 Uhr
Veranstalter: Umweltschule Werdau/Stadt Werdau

Donnerstag, 23. Mai 2019 - Tanztee für Junggebliebene
musikalische Unterhaltung mit Michael und seiner Gitarre
Einlass: 13:00 Uhr - Beginn: 14:00 Uhr
Eintritt: 5,00 EUR  Karten gibt es nur an der Tageskasse!
Reservierung erwünscht unter Tel. 03761 / 75 0 79
Veranstalter: Stadthalle „Pleißental“/Stadt Werdau

Samstag, 25.05.2019  „Lieblingshits der Kids“
Sommerkonzert der Musikschule „Fröhlich“
Einlass: 16:00 Uhr - Beginn: 16:30 Uhr
Karten: 10,00 EUR an der Tageskasse
Veranstalter: Musikschule „Fröhlich“ Werdau 

Information des  
Staatsbetriebes Sachsenforst 

Veranstaltungen 
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Donnerstag, 13. Juni 2019 Tanztee für Junggebliebene 
musikalische Unterhaltung mit Jürgen Heinzmann und 
Deutschen Schlagern
Einlass: 13:00 Uhr - Beginn: 14:00 Uhr 
Eintritt: 5,00 EUR Karten gibt es nur an der Tageskasse! 
Reservierung erwünscht unter Tel. 03761 / 75 0 79 
Veranstalter: Stadthalle „Pleißental“/Stadt Werdau

Berufsorientierung
Einladung 

zur 5. Berufsorientierungsmesse an der Oberschule 
Leubnitz

Berufsorientierung ist eine der wichtigsten Aufgaben, welche 
Schulen neben der Wissensvermittlung und 
Kompetenzentwicklung haben. 
An der Oberschule Leubnitz wird seit 2005 auf der Grundlage 
eines Berufsorientierungskonzeptes gezielte praxisbezogene 
Berufsvorbereitung durchgeführt. Ein Bestandteil dieser Arbeit 
ist die Organisation einer schulinternen 
Berufsorientierungsmesse.
Am Freitag, dem 10.05.2019, laden wir alle interessierten 
Schüler und deren Eltern aus Werdau und Umgebung zu dieser 
Messe ein. Verschaffen Sie sich einen Überblick über 
Lehrstellen und Ausbildungsberufe hier in der Region und 
stellen Sie erste Kontakte her. Über 30 Unternehmen und 
Firmen sind vor Ort und präsentieren sich in der Zeit von 16.00 
– 18.00 Uhr in der Oberschule Leubnitz und der Turnhalle. 
Wir freuen in uns auf Ihren Besuch!

Ein herzliches Dankeschön an folgende Unternehmen, die 
durch ihre Spende der Schule helfen auch im Schuljahr 2019/20 
interessante Berufsorientierungsprojekte durchführen zu 
können. 
 Spindel- und Lagerungstechnik Fraureuth GmbH
 Senioren- und Betreuungszentrum Werdau GmbH & Co. KG 

„Haus am Brühl“
 Johnson Controls Sachsen-Batterien GmbH & Co. KG
 WIRTHWEIN Crimmitschau GmbH & Co. KG
 Volkswagen Bildungsinstitut GmbH
 Stadtwerke Werdau GmbH
 Näseroptik Werdau
 Elektrotechnik-Schaltanlagenbau GmbH Werdau
 Sparkasse Zwickau

Autor: Andreas Wimmer, Oberschule Leubnitz

Marktveranstaltungen

Jubiläumsparty für die Kleinsten 
auf dem Marktplatz Werdau

Am Sonntag, den 02.06.2019 von 14.00 bis 18.00 Uhr steigt auf
dem Werdauer Marktplatz eine alljährliche Kinderparty. Die 
Stadtverwaltung Werdau und der Verein der Vietnamesen e.V. 
organisieren gemeinsam das 10. Jubiläum des Internationalen 
Kinderfests. Firmen und Vereine beteiligen sich und sorgen für 
ein breitgefächertes Freizeitvergnügen.
Das Mutter-Kind-Haus Leubnitz, die Verkehrswacht Zwickauer 
Land e.V., die DRK-Wasserwacht Koberbachtalsperre 
Langenhessen und viele andere Vereine, Firmen und 
Institutionen sind mit dabei. Bastelstände, Märchen raten und 
Entenangeln sind nur einige der Aktivitäten,  die angeboten 
werden. 
„Das Team der Snackeria Webalu hat sich auch wieder was 
ganz besonderes einfallen lassen. Also lasst euch 

überraschen“, verspricht Conny Erler von der Stadtverwaltung 
Werdau. 
Auch auf der Bühne wird einiges los sein. Die Tanzschule „step 
by step“ aus Crimmitschau zeigt ihr Können. Auch 
vietnamesische Tänze gibt es zu bestaunen. Außerdem wird ein 
Bauchredner auftreten.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Roster,  Eis, 
Waffeln und Kaffee sowie Erfrischungsgetränke wird es geben. 
Alle Kinder sind herzlich zum Internationalen Kinderfest 
eingeladen. Spiel und Spaß sind das Angebot. Aktives 
Mitmachen ist die Devise.

Geänderte Öffnungszeiten 
Einwohnermeldewesen

Samstagsöffnung von 01.06.2019 auf 25.05.2019 vorverlegt

Im Regelfall öffnet der Fachdienst Einwohner- und Meldewesen 
am ersten Samstag im Monat. Der geplante Termin im Juni wird 
auf den 25.05.2019 vorgezogen. Somit kann unmittelbar vor 
den Wahlen ein umfassender Service angeboten werden.

Treffpunkt für die ganze Familie
Feuerwehr und DRK-Wasserwacht aus Werdau laden zu 

Himmelfahrt in den Werdauer Wald ein

Für viele ist an Himmelfahrt weit mehr als nur "Männertag", 
stattdessen steht der Feiertag oftmals ganz im Zeichen der 
Familie. Gemeinsam wird geradelt, gewandert oder gepicknickt. 
Beliebtes Ausflugsziel ist dabei Jahr für Jahr der Werdauer 
Wald.

Weitere Meldungen 
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Dort steht, nur einen Steinwurf von der Ausflugsgaststätte 
"Weidmannsruh" entfernt, das Domizil des Werdauer 
Feuerwehrvereins. Der guten Tradition folgend warten die 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mit frischen Rostern, 
Steaks, Fischbrötchen und kühlen Getränken auf. Ergänzt wird 
das Angebot von der DRK-Wasserwacht Koberbachtalsperre, 
die Crêpes und frisch gebackene Waffeln für die Besucher 
bereit hält. Außerdem sorgen die beiden Organisationen für 
eine Extraportion Sicherheit im Naherholungsgebiet.

Gemeinsam werden die Mitglieder des Feuerwehrvereins 
Werdau und der DRK-DRK-DRK Wasserwacht an Himmelfahrt Gäste im 
Werdauer Wald bewirten

„Lebensbaum“ lebt weiter
Kunstwerk von Ehrenbürger Heinz Lanzendorf jetzt am 

Brühl Ecke Querstraße zu bewundern

Seit 9. April hängt er wieder: Der „Lebensbaum“, ein Kunstwerk 
des Werdauers Heinz Lanzendorf (*22.10.1920, † 03.02.2017), 
dem 1985 die Ehrenbürgerschaft der Pleißestadt verliehen 
wurde. 

Die Stadt Werdau hat das Bild bei Heinz Lanzendorf in den 
1980er Jahren in Auftrag gegeben. Es sollte nach Fertigstellung 
der Kaufhalle im Wohngebiet Sorge (damals Ernst-Grube-
Gebiet) angebracht werden.  Nach deren Abriss wurde die 
Emaillearbeit beim Stadt- und Dampfmaschinenmuseum 
eingelagert, aufgearbeitet und wird nunmehr wieder der 
Öffentlichkeit präsentiert. Möglich macht das eine 
Zusammenarbeit mit Jürgen Rehse, Geschäftsführer des „Haus 
Am Brühl“, der auch die Kosten für die Installation trug. 

Werdaus neue Erdenbürger
Im März und April 2019 konnte sich die Stadt Werdau wieder 
über Neugeborene freuen, die in der Pleißentalklinik zur Welt 
kamen und nun in Werdau und den Ortsteilen wohnen:

 Liam Schulz-Rihs
 Richard Merkel
 Ida-Sophia Petzold
 Lino Brülbeck
 Cheyenne-Thora Grüßel
 Arian David
 Lukas Sebastian Reißner

Oberbürgermeister Stefan Czarnecki und die gesamte 
Stadtverwaltung Werdau wünschen allen Kindern und ihren
Eltern ein gesundes, glückliches und langes Leben hier in 
unserer Heimat!

Klassenfahrt nach Sudelfeld
Ein Bericht von Connor, Klasse 7/2

Vom 17.03.2019 bis 22.03.2019 war die Klassenstufe 7 des 
Gymnasiums „Alexander von Humboldt“ Werdau in Sudelfeld 
zum Skilehrgang.

Sonntag früh 10.00 Uhr starteten wir mit einem Reisebus nach 
Bayern. Unsere Jugendherberge lag auf einem Berg in 1200 m 
Höhe. Von dort aus ging es am Montag mit dem Skilift auf die 
Piste. Wir wurden in Anfänger und Fortgeschrittene aufgeteilt 
und begannen unter Anleitung unserer Skilehrer das Training. 
Natürlich machten auch einige mit dem Schnee Bekanntschaft. 
Am Donnerstag, dem letzten Skitag, wurde als Höhepunkt ein 
Slalomwettbewerb durchgeführt.
Allen hat nach dem Training an der frischen Luft das 3-Gänge-
Menue geschmeckt. Abends gab es einen Vortrag über 
Lawinenkunde, einen Tanzabend, Generalprobe für ein 
Kulturprogramm und am letzten Abend die Aufführung 
desselben mit Schneetaufe. Viel zu schnell wurde es Freitag. 
Gegen 10.00 Uhr traten wir die Heimfahrt an und waren gegen 
15.00 Uhr wieder in Werdau.

Hospiz macht Schule
Mitarbeiter des Hospizdienstes sensibilisieren 

Kinder der Grundschule mit schwierigen Themen

Es ist ganz normal, dass vor allem Eltern ihre Kinder schützen 
und von den unangenehmen Themen des Lebens fernhalten 
wollen. Die Projektwoche „Hospiz macht Schule“ zeigt jedoch, 
dass es auch anders geht. Anfang April war der ökumenische 
Hospizdienst Elisa in der Klasse 4b der Grundschule Leubnitz 
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zu Gast. Die insgesamt sechs ehrenamtlichen Helfer, zu denen 
auch Katharina Kretzschmar, ehemalige Chefärztin der 
Abteilung für Anästhesie und Intensivtherapie der Werdauer 
Pleißentalklinik zählt, sind durch die Bundes-Hospiz-Akademie 
gGmbH speziell für diese Aufgabe geschult worden. Ziel des 
Projektes war es, Kinder mit dem Thema "Tod und Sterben" 
nicht alleine zu lassen. Im geschützten Rahmen sollten sie 
vielmehr die Möglichkeit bekommen, alle Fragen, die sie zu den 
Themen bewegen, zu stellen und so gut wie möglich 
beantwortet zu bekommen. Durch die Projektwoche gestalten 
die Kinder die 5 einzelnen Projekttage deshalb anhand ihrer 
eigenen Fragen, Erfahrungen und Potentiale. Dabei ging es 
nicht nur um Tod und Sterben, sondern auch um Themen wie 
Freundschaft, Verstehen, Werden und Wachsen.

Die 26 teilnehmenden Kinder der Eulenklasse brachten dabei 
auch eigene Erlebnisse ein, wie zum Beispiel der Verlust eines 
geliebten Haustieres. Am Ende der Woche stellten sie dann 
eigens den Eltern vor, was sie die Woche über unternommen 
und erreicht haben. „Die Schülerinnen und Schüler sind sehr 
aufgeschlossen und interessiert über ein paar Tabuthemen des 
Lebens zu sprechen und die Schulleiterin und Lehrerinnen der 
Schule haben die Projektwoche hervorragend vorbereitet“, 
sagte Katrin Schlachte, hauptamtliche Koordinatorin zum 
Abschluss. 
Erstmalig fand das Projekt bereits im November 2017 im 
Landschulzentrum Neukirchen statt. Schulleiterin der 
Grundschule Leubnitz Ulrike Franke bekräftigte, dass ihre 
Einrichtung an weiteren Projekten interessiert sei. 

15 Jahre „Tag des Baumes“ an 
der Oberschule Leubnitz

Zu einer schönen Tradition ist der Frühjahrsputz der Schüler 
und Lehrer der Oberschule Leubnitz geworden. Seit 25 Jahren 
wird dieser immer vor Ostern durchgeführt. Seit 15 Jahren 
haben wir diesen Frühjahrsputz auf einige Flächen und Wege 
des Werdauer (Leubnitzer) Waldes ausgedehnt und seit 10 
Jahren helfen wir, unser Freibad Leubnitz für die Badesaison fit 
zu machen. Das ist unser Beitrag unseren Ortsteil Leubnitz 
sauber zu halten und dass die Besucher des Oldtimertreffens 
einen ordentlichen Eindruck von unserem Ortsteil Leubnitz 
erhalten. 

Dieses Jahr wurden wieder einige Waldwege von Unrat 
gesäubert. Pflanz- und Pflegeaktionen im Wald mussten dieses 
Jahr ausfallen, da es durch den Windbruch für die Schüler zu 
gefährlich war. 
Auf dem Programm standen weiterhin das Säubern der 
Schnittgerinne und des Fußweges von der Rathausbrücke bis 
zur Schulbrücke inklusive des Schulgeländes. Für die 
Unterstützung des Bauhofes Werdau bei unserem 
Frühjahrsputz möchten wir uns recht herzlich bedanken. 
Herzlichen Dank auch an alle fleißigen Schülern und Lehrern 
der Oberschule Leubnitz. Denken Sie daran das ist nicht 
selbstverständlich.

Autor: Andreas Wimmer, Oberschule Leubnitz
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Die Vogtland Philharmonie 
präsentiert in Crimmitschau:

„Sounds of Hollywood" - berühmte Filmmusiken

Sounds of Hollywood ist eine musikalische Reise durch die Welt 
der Filme und bereitet sowohl Musik- als auch Kinofans ein 
unvergessliches Erlebnis mit den unsterblichen Melodien der 
schönsten Kino- und TV-Highlights im Gewand eines 
faszinierenden Orchestersounds. Namhafte Solisten sowie 
teilweise auch Chöre verleihen den Titeln besonderen Ausdruck 
und interessante Moderationen informieren über allerlei 
Wissenswertes zu den Filmen und ihrer Musik. Doch damit nicht 
genug. In Zusammenarbeit mit der Fernsehproduktion Carlsfeld 
erhält das Event seinen legendären Kinocharakter, denn für 
wahres Gänsehautfeeling sorgen die schönsten und 
prägnantesten Filmszenen, welche zusammen mit 
Großaufnahmen der Künstler auf eine überdimensionale 
Leinwand übertragen werden. Sehen, hören und staunen Sie 
mit der ganzen Familie im Theater Crimmitschau am 18. Mai. 
Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr.

Karten sind erhältlich über den Ticketservice des Theaters, den 
Ticketshop der Freien Presse sowie an weiteren bekannten 
Vorverkaufsstellen. Online auch über www.eventim.de. Als 
Ticket-Hotline stehen die 03762-47888 und die 0800-8080123 
zur Verfügung.
Solisten: Laura Jacobi - Popgesang, Johannes Pinter-
Popgesang, Voc A Bella – Popgesang, Dirigent & Moderation: 
GMD Stefan Fraas

Mehr Infos: www.crimmitschau.de

50. Meeraner Parkfest
Spektakuläre Musikshows, Hochseilakrobatik, Griffkraft-
Challange, Spiel, Spaß und Sport, vom 14. bis 16. Juni

Vom 14. bis 16. Juni 2019 wird der Wilhelm-Wunderlich-Park 
wieder zur Festmeile! Das Meeraner Parkfest feiert Jubiläum –
zur 50. Auflage sind alle Meeraner und alle Gäste aus Nah und 
Fern, Jung und Alt, Groß und Klein ganz herzlich zum Mitfeiern 
eingeladen. Das Meeraner Parkfest ist ein Fest für die ganze 
Familie! Der Eintritt ist wie immer frei!
Zu den Highlights zählen ohne Frage zwei große Musikshows: 
Am Freitagabend steht die Metallica Tribute Band „Sacarium“ 
mit Frontmann Tobias Regner auf der Bühne. Am 
Samstagabend kommen die Michael Jackson Fans auf ihre 
Kosten! Die Michael Jackson Tribute Show präsentiert in einer 
zweistündigen Show die Musik des King of Pop mit großer 

Band, Tänzerinnen und einem überragenden Solist – Sascha 
Padzdera, der als der weltbeste Live-Tribute-Michael-Jackson 
Interpret gilt! 

Es gibt auch ein Wiedersehen mit Europas größter 
Hochseiltruppe „Geschwister Weisheit“ aus Gotha, die bereits 
zu früheren Parkfesten in Meerane gastierte und die 2019 an 
allen drei Festtagen mit verschiedensten Programmen die 
Besucher zum Staunen bringen wird. 
Eine Premiere gibt es mit der Griffkraft-Challange. Hier heißt es 
„Wer hat die stärksten Hände?“. Mitmachen können alle ab 12 
Jahre!  

Mehr Infos: www.meerane.de

3. Schmöllner Familienradeltag
Samstag, 18.05.2019 | Start: 10 Uhr Markt Schmölln | Ziel: 

Bockwindmühle Lumpzig

In  diesem Jahr geht der Schmöllner Radeltag in seine dritte 
Runde. Die AG „Fahrradfreundliche Stadt Schmölln“ hat sich 
wieder eine besonders schöne Strecke herausgesucht und freut 
sich über viele Familien und Freizeitsportler, die an diesem Tag 
gemeinsam per Rad die Umgebung erkunden wollen.
Das Ziel der Tour ist diesmal die Bockwindmühle in Lumpzig.
Die Strecke für „normale“ Radfahrer sieht wie folgt aus: 
Schmölln – Nödenitzsch – Drogen – Mohlis – Graicha –
Bockwindmühle.

Für E-Bikes gibt es eine etwas längere Strecke zur Auswahl: 
Schmölln – Sprottentalradweg – Lohma – Kleinstechau –
Großstechau – Ingramsdorf – Drosen – Kakau – Reichstädt –
Bockwindmühle. Unterwegs gibt es einen Stopp am 
Wildpferdgehege.

An der Bockwindmühle warten Getränke und Verpflegung auf 
die hungrigen Sportler.

Mehr Infos: www.schmoelln.de

Regionale Städtekooperation 
„terra plisnensis“ 
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Die Wasserwerke Zwickau 
informieren

Hydrantenüberprüfungen werden regelmäßig durchgeführt und 
sind vorbeugende Maßnahmen zur Sicherung der hohen 
Qualität des Trinkwassers. 
Die Wasserwerke Zwickau überprüfen die Hydranten in 
folgenden Orten bzw. Ortsteilen in der Zeit von 8 bis ca. 16 Uhr:

Wo? Werdau Ortsteil Leubnitz

Wann? 06.05.2019 – 24.05.2019

Im angegebenen Zeitraum sind jeweils nur einzelne Straßen 
betroffen.

Während der Überprüfung der Hydranten können kurzzeitige 
Unterbrechungen der Trinkwasserversorgung auftreten. 
Weiterhin kann es vorübergehend zu Druckschwankungen und 
Trübungen des Trinkwassers kommen. Diese sind 
gesundheitlich unbedenklich. 
Bei Fragen  zu den Überprüfungen erreichen Sie unsere 
Mitarbeiter unter der Tel. Nr. 
03762-937550.
Der 24-Stunden-Entstörungsdienst der Wasserwerke Zwickau 
ist unter den Tel.-Nr. 0375 533-0 oder 0375 533-533 erreichbar.
Wir bitten um Verständnis.

Ihre Wasserwerke Zwickau

Ausbildung zum ehrenamtlichen Familienbegleiter

Um die Begleitung lebensverkürzend erkrankter Kinder, 
Jugendlicher und deren Familien in Plauen und Umland weiter 
zu verbessern, bildet unser ambulanter Kinderhospizdienst 
„Westsachsen“ in Trägerschaft des Elternvereins krebskranker 
Kinder e.V. Chemnitz ehrenamtliche Familienbegleiter aus.

Diese werden befähigt, die Betroffenen, deren Geschwister und 
Eltern zu unterstützen und zu entlasten. Ziel ist es die zu 
betreuenden Familien zu stärken, damit sie ihre spezielle 
Lebenssituation bewältigen kann.

Ein neuer Kurs beginnt ab August 2019 in Zwickau.

Informationen zum Inhalt und organisatorischen Ablauf:
Ambulanter Kinderhospizdienst Westsachsen
Anne Bayer
Friedrich-Fröbel-Str. 1, 08301 Aue - Bad Schlema
Tel.: 03771/ 450265, anne.bayer@ekk-chemnitz.de

41. Werdauer Waldlauf
Ein Bericht von Daniela Schweizer-Theodor

Am 14. April fand die 41. Ausgabe des Werdauer Waldlaufes 
statt. Zahlreiche Teilnehmer gingen an den Start, die dem 
winterlichen Wetter trotzten und die Freude am Laufen teilten. 
Auch das Team Outfit im SV Sachsen 90 Werdau e.V. war 
vertreten und startete in die Saison. Laufen ist eine Teildisziplin 
vom Triathlon und vor heimischer Kulisse wurde an den 

persönlichen Laufzeiten gefeilt. Torsten Kraft und Dirk 
Bachmann starteten auf der 10 km Strecke. Dirk erreichte in der 
M40 den 6. Platz mit einer Zeit von 45:26 min. Torsten kam 
nach 47:02 min als 7. in der gleichen Altersklasse ins Ziel. Auf 
der Halbmarathonstrecke erreichte unser Neuzugang im Team, 
Eric Schidzig, Platz 2 in der M30 mit einer Zeit von 1:35:12 h. 
Mike Kändler wurde 4. in der M40 und überquerte die Ziellinie 
nach 1:33:58 h und sicherte sich einen freien Startplatz für den 
nächsten Waldlauf. Jörg Vincenz sicherte sich ebenfalls den 2. 
Platz in seiner AK45. Er benötigte für die 21,1 km 1:35:47 h. 
Daniela Schweizer-Theodor, die nach 1:59:14 h ins Ziel kam 
holte den 3. Platz in der AK45 bei den Damen. Ronny Enke 
startete auf der Marathonstrecke über 42,2 km und wurde mit 
dem 6. Platz M45 und einer Zeit von 4:09:55 h belohnt. 
Besonderer Dank gilt selbstverständlich unserem Teamchef Jan 
Stasch und den vielen freiwilligen Helfern, ohne die so eine 
Veranstaltung nicht möglich wäre. 

Einfach Leben retten
Digitaler Spenderservice bietet praktische Informationen 

für Blutspender auf einen Blick

Die DRK-Blutspendedienste decken in Deutschland den Bedarf 
an  Blutpräparaten zu 75 % ab und sorgen damit für die 
Sicherstellung der Patientenversorgung – an 365 Tagen im 
Jahr, rund um die Uhr. 
Aus dem halben Liter einer Blutspende werden drei Präparate 
hergestellt, die für viele Patienten überlebenswichtig sind. Ein 
Spender kann so bis zu drei Leben retten. Der digitale 
Spenderservice macht die gute Tat für den Spender noch 
einfacher. Die Registrierung ist online unter 
www.spenderservice.net oder in der App mit der 
Spendernummer möglich. Blutspender haben damit alle 
wichtigen Informationen, Daten und Services rund um ihre 
Blutspende jederzeit im Blick. Tagesaktuell zeigt der 
Spenderservice dem Nutzer, wann er wieder spenden darf oder 
welche die für ihn passenden Termine und Spendeorte sind, die 
dann direkt in die Kalender-App übernommen werden können. 
In einem Forum können sich außerdem Spender aus ganz 
Deutschland untereinander austauschen. Bislang sind bereits 
weit über 112.000 Blutspenderinnen und Blutspender 
registrierte Nutzer des digitalen Spenderservice, der 
Gemeinschaftscharakter und Servicethemen miteinander 
verbindet.

Informativ – Intuitiv – Individuell – www.spenderservice.net. Den 
digitalen Spenderservice gibt’s auch als App für das 
Smartphone für iOS und Android. Download auf 
www.spenderservice.net

Weitere Termine und Informationen zur Blutspende unter 
www.blutspende.de (bitte das jeweilige Bundesland anklicken) 
oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos). Bitte 
zur Blutspende den Personalausweis bereithalten!

Die nächste Blutspendeaktion findet statt:

Samstag, 25. Mai 2019, 09:00-12:00 Uhr
Werdau, Volkssolidarität, Untere Holzstraße 4

Sonstiges 

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Donnerstag, dem 13. Juni 2019

Annahmeschluss für redaktionelle
Beiträge und Anzeigen:
Freitag, der 31. Mai 2019
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JUNG oder ALT = EGAL, klein,
groß, jetzt, später? Top fit oder am
Ende, ist auch egal. Gern kaufe ich
Ihr Auto, wenn wir uns einig wer-
den. Kostenfreie Besichtigung bei
Ihnen. Barzahlung oder Überwei-
sung. Seriös, fair, freundlich und
deutsch. Tel : 0376173231 und
01717369000, Herr Riedel. Büro:
Leubnitzer Schillerstr. 6, Werdau.
Erstkontakt BITTE immer per Tele-
fon. Danke

.

Unsere Leser

wissen mehr

Hier wäre Platz für

Ihre Kleinanzeige

anzeigen.wittich.de

Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht selbstständig und sicher!

Service-Telefon: 0800 32 33 800 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

Fragen Sie einfach Ihre Johanniter vor Ort 
und sichern Sie sich jetzt unser Komfort-Angebot! 

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Zwickau/Vogtland
www.johanniter.de/zwickau-vogtland

Jetzt 4 Wochen
- mehr Leistung - 

gratis testen!
23.4. bis 31.5.2019

Ihre Medienberaterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

036421 24407
 Mobil: 0171 3147621 | Fax: 03535 489-232 

annett.brunner@wittich-herzberg.de | www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Annett Brunner

Ich bin für Sie da...
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Fachmann vor Ort!

Pflegedienst GmbH 
„Äskulap“

Johannisstraße 2 · 08412 Werdau · Tel.: 03761-2039

Wir bieten Ihnen Pflege mit Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität 
nach Ihren individuellen und zeitlichen Bedürfnissen.

Unsere Leistungen im Überblick:
• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Zusätzliche Betreuungsleistungen
• Entlastung pflegender Angehöriger
• Beratung im Hausbesuch
• Individuelle pflegebegleitende Leistungen

Unser Pflegeteam unterstützt Sie dort wo Sie sich am wohlsten fühlen:

In Ihrem vertrauten Zuhause!

gegründet 1955

07987 Mohlsdorf-TeichwolframsdorfMohlsdorf-TeichwolframsdorfMohlsdorf-T • An der Spornburg 1
Tel. (03 66 1) 67 41 11 • www.torenas.de.torenas.de.tor • info@torenas.denfo@torenas.denfo@tor

Rollläden aus Aluminium und Kunststoff • Rolltore • Rollgitter • Sectionaltore
Torantriebe • Markisen • Jalousien • Sonnenschutz • Insektenschutz

Fenster und Haustüren aus Holz, Alu und Kunststoff

Rollladenbau

Sieben Tipps  Anzeige

zum Bauen mit Bauträger
Das Bauen mit dem Bauträger ist für viele Bauherren eine an-
genehme Option, weil man sich um weniger kümmern muss, 
als beim Hausbau in Eigenregie. Dennoch sollte man auf einige 
Dinge achten, um späteren Ärger zu vermeiden. Bauen.de, das 
Informationsportal für Bauherren und Renovierer, gibt Tipps.
Tipp 1: Referenzen einholen: Wie in jeder Branche gibt es auch 
bei Bauträgern schwarze Schafe. Deshalb sollte man sich nach 
bereits fertiggestellten Häusern des jeweiligen Bauträgers er-
kundigen und deren Bewohner fragen, ob es zu Unregelmä-
ßigkeiten kam: Wurden Fristen eingehalten? Gab es Mängel? 
Zudem kann es wichtig sein, etwas über die Bonität des Unter-
nehmens zu wissen. Die Schufa bietet zum Beispiel inzwischen 
auch Privatpersonen an, eine Bonitätsauskunft über Unterneh-
men einzuholen.
Tipp 2: Bau- und Leistungsbeschreibung prüfen: Die Angaben in 
der Bau- und Leistungsbeschreibung sind oft eher oberflächlich 
oder gar unvollständig. Hinter der Formulierung: „in hochwerti-
ger Ausführung“ kann sich vieles verbergen. Deshalb sollte die 
Bau- und Leistungsbeschreibung möglichst exakt alle relevanten 
Leistungen aufführen. Ein Muster für eine solche Bau- und Leis-
tungsbeschreibung hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung erarbeitet.
Tipp 3: Zahlungsplan prüfen: Der Bauträgervertrag sollte unbe-
dingt einen Zahlungsplan gemäß der Makler- und Bauträgerver-
ordnung (MaBV) enthalten. Davon abweichende Zahlungspläne 
gehen in der Regel zu Lasten des Bauherren, weil Vorkasse ver-
langt wird.
Tipp 4: Kosten für Erschließung und Anschlüsse: Oft sind im 
Festpreis für das Bauträgerhaus nicht die Kosten für die Grund-
stückserschließung und Hausanschlüsse enthalten. Diese soll-
ten nicht unterschätzt werden, denn sie machen in der Regel 
noch einmal etliche tausend Euro aus. 
Tipp 5: Kosten für Sonderwünsche und Außenanlagen: Der 
Grundpreis für das Haus ist die eine Sache. Die andere sind die 
Kosten für wünschenswerte Zusatzausstattungen. Auch hier 
gilt: Vor Vertragsabschluss ausrechnen lassen, welche Zusatz-
kosten auf einen zukommen. Kosten für die Außenanlagen sind 
in der Regel nicht im Preis enthalten. 
Tipp 6: Qualitätssicherung während des Baus: Empfehlenswert 
ist es, mit dem Bauträger vertraglich zu vereinbaren, dass man 
während der Bauphase das Recht hat, regelmäßig die Baustelle zu 
inspizieren und dass eine baubegleitende Qualitätssicherung durch 
einen Fachmann durchgeführt wird.
Tipp 7: Abnahme nach Fertigstellung: Bei der Abnahme des 
 fertigen Hauses sollte unbedingt ein Abnahmeprotokoll angefer-
tigt werden, in dem alle Mängel dokumentiert werden. Mangelhafte 
Gewerke sollte nur mit Vorbehalt abgenommen werden. 
Zwischenabnahmen sind nicht zu empfehlen: Denn dann beginnt 
die Gewährleistungsfrist schon ab diesem Zeitpunkt zu laufen. Es 
ist auch empfehlenswert, für die Abnahme die Hilfe eines Sachver-
ständigen in Anspruch zu nehmen
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Sprach-,

Stimm- und

Padovantherapie

Sprech-,

Schlucktherapie

MÖCKEL BAUMASCHINEN UND DIENSTLEISTUNGS GMBH
Hüttelsgrüner Ring 13 Tel.: 037607 840 Tel: 037607/8430
08064 Zwickau Fax: 037607 6436
baumaschinen@t-online.de www.baumaschinen-moeckel.de

MÖCKEL BAUMASCHINEN UND DIENSTLEISTUNGS GMBH
Hüttelsgrüner Ring 13 Tel.: 037607 840 Tel: 037607/8430
08064 Zwickau Fax: 037607 6436
baumaschinen@t-online.de www.baumaschinen-moeckel.de

- Verleih von Minibaggern, Radlader, Multicar, Rüttelplatten, u. v. m. 
- Baggerarbeiten auch mit Bediener, für Erdarbeiten und Poolaushub

Vermietung - Telefon (0375) 5 67 96 77
BAGGER • VERDICHTUNGSTECHNIK • BOHRGERÄTE • 
SCHNEIDTECHNIK • RADLADER

WH Baugeräteservice
Gewerbegebiet Windberg
Werdauer Straße 162 · 08060 Zwickau

Jugendweihe-Anzeigen online aufgeben
wittich.de/jugendweihe

www.bootsurlaub.de


